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Der Landesverband Contergangeschädigter Baden-Württemberg e.V. hält für seine Mitglieder ein 
portables Dusch WC (WC-VAmat),  zur Ausleihe, bereit.  
 

Dieser WC-VAmat, der Firma SPAHN-Reha, ist mit einem Reiseset 
ausgerüstet. Die beiliegenden Wasseranschlussmöglichkeiten 
passen an ca. 95 % aller vorhandenen Kaltwasseranschlüsse, wie 
Waschmaschinen-, Toiletten-, Waschbeckenzuläufe oder die 
vorhandenen Wasserhähne. 
 
Das elektrische Anschlusskabel ist besonders lange und kann 
durch normale Verlängerungskabel noch verlängert werden. Der 
WC-VAmat ist sowohl mit der Hand, als auch mit dem beiliegenden 
Fußschalter bedienbar. Er ermöglicht eine zuverlässige Intimpflege 
mit stets frischem Wasser (kein Wasserbehälter deshalb keine 

Gefahr von Bakterien), die Waschdauer und die Wasserstrahlintensität sind individuell 
einstellbar. Weitere Informationen gibt es bei der Firma SPAHN-Reha oder unter www.spahn-
reha.de. 
 
Vor allem für Kur- und Klinikaufenthalte, aber auch für Urlaubsreisen 
und Freizeitmassnahmen kann das Gerät ausgeliehen werden. Über 
die Ausleihgebühren gibt es noch keinen Vorstandsbeschluss, auf 
jeden Fall müssen aber die Versandkosten von ca. 20 Euro getragen 
und eine Mietkaution entrichtet werden. 
 
Das Gerät steht zurzeit bei der Ortsgruppe Rastatt und sollte über die 
jeweilige Ortsgruppe des Mitglieds angefragt werden. 
 
 

M. Dreßler 
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Vor 50 Jahren kamen weltweit 10.000 
Kinder zum Teil schwer fehlgebildet zur 
Welt nachdem ihre Mütter in der 
Schwangerschaft das Schlafmittel Con-
tergan eingenommen hatten. Trotz ihrer 
teilweise sehr schweren Behinderung 
haben sich die Conterganopfer in 
bewundernswerter Weise ihren Platz im 
Berufs- und Privatleben mit großem 
eigenen Engagement und Selbstbe-
wusstsein erkämpft. Sie haben sehr 
unspektakulär und von der Öffentlichkeit 
relativ unbemerkt ihr Leben gemeistert. 
Die überwiegende Mehrheit der 
Geschädigten war und ist trotz der 
Behinderung erwerbstätig. Dieser Hal-
tung und der Lebensleistung contergan-
geschädigter Menschen begegnen wir 
mit hoher Anerkennung und größtem 
Respekt. Erst das Erinnern an 50 Jahre 
Contergan Ende letzten Jahres mit 
bewegenden Filmen, Interviews und 
Reportagen hat der Öffentlichkeit vor 
Augen geführt, wie schwer ihr tägliches 
Leben ist und zunehmend wird. Die 
Kehrseite des unermüdlichen Einsatzes 
macht sich jetzt nach der jahrelangen 
Fehlbelastung von Wirbelsäule, Gelen-
ken und Muskulatur bemerkbar. 
Schmerzhafte Spät- und Folgeschäden 
schränken die Lebensqualität der 
Betroffenen zusätzlich erheblich ein. Für 
diese neuen Herausforderungen 
mussten Lösungen gefunden werden. 
Deshalb stehen wir seit rund einem Jahr 
in einem sehr engen Dialog mit den 

Betroffenen, der Firma Grünenthal und 
der Conterganstiftung für behinderte 
Menschen. Wir haben gemeinsam nach 
Lösungen gesucht – und wir haben viel 
erreicht. So wurden die Entschädigungs-
leistungen nicht nur um die ursprünglich 
vorgesehenen 5% erhöht, sondern 
verdoppelt. Seit dem 1.7.2008 beträgt 
der Höchstsatz 1.090 Euro – und nicht 
mehr wie bis dahin 545 Euro. Das 
bedeutet für die am schwersten 
Geschädigten zusätzliche Leistungen in 
Höhe von 6.540 Euro jährlich. Außerdem 
haben wir geregelt, dass die Entschädi-
gungsleistung nicht auf andere Zahlun-
gen, wie z.B. Erwerbsminderungsrenten, 
SGB II-Zahlungen oder Sozialgeld 
angerechnet wird. 
Durch die Verdoppelung bringt der Bund 
künftig jährlich 31 Mio. Euro allein für die 
Entschädigungsleistungen auf. Insge-
samt hat der Bund hierfür in den Jahren 
1972 bis 2007 437,84 Mio. Euro bezahlt. 
Daneben stehen den Betroffenen 
selbstverständlich Leistungen aus dem 
SGB V (Krankenkassen), SGB IX 
(Leistungen zur Rehabilitation und 
Teilhabe), SGB XI (Pflegeversicherung), 
SGB XII (Sozialleistungen), SGB II 
(Leistungen im Falle von Arbeits-
losigkeit), SGB VI (Erwerbsminderungs-
renten) zu. Außerdem werden CDU/CSU 
und SPD in den nächsten Wochen einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des 
Conterganstiftungsgesetzes einbringen, 
der es ermöglicht, den Conterganopfern 
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ab dem Jahr 2009 zusätzlich lebenslang 
eine jährliche Sonderzahlung von ca. 
3.000 Euro auszuzahlen (die Höhe der 
Einmalzahlung richtet sich nach dem 
Schweregrad der Schädigung). Das Geld 
wird aus dem Stiftungsvermögen der 
Conterganstiftung aufgebracht, in die der 
Bund aus dem Kapitalstock 50 Mio. Euro 
einbringt. Weitere 50 Mio. Euro spendet 
die Firma Grünenthal, die das 
Medikament seinerzeit auf den Markt 
gebracht hat. Obwohl durch den 1971 
zwischen den Eltern der Contergan-
geschädigten, der Firma Grünenthal und 
der Bundesregierung geschlossenen 
Vergleich jeder weitere Anspruch 
gegenüber der Firma ausgeschlossen 
ist, haben sich die Eigentümer freiwillig 
zur Beteiligung an weiteren Verbes-
serungen für die Situation der Geschä-
digten bereit erklärt. Weitere Maßnah-
men sind geplant: Der Deutsche 
Bundestag wird die Bundesregierung 
auffordern, Forschungsprojekte zu den 
Spätfolgen der Schädigung zu initiieren, 
eine interministerielle Arbeitsgruppe 
arbeitet an Vorschlägen zur Verbesser-
äung der Kostenübernahme von Be-
handlungen bei Conterganschäden 
durch die Gesetzliche Krankenver-
sicherung, das Bundesgesundheitsminis-
terium versucht, durch Gespräche mit 
den verschiedenen Organisationen des 
Gesundheitswesens sicherzustellen, 
dass Contergangeschädigte alle 
Leistungen erhalten, die medizinisch 
geboten sind. Außerdem haben wir den 
Geschädigten zu ihrem längst 
überfälligen Anrecht auf einen 
Behindertenparkplatz verholfen. Mit all 
diesen Maßnahmen haben wir die 
Probleme der Contergangeschädigten 

aufgegriffen und für konkrete Lösungen 
gesorgt. Dabei ist uns bewusst, dass alle 
Leistungen den Schaden für die 
Gesundheit und die seelische Belastung 
der Betroffenen nicht ausgleichen 
können. Wir wollen aber einen Beitrag 
leisten, das Leben mit einer schweren 
Behinderung besser meistern zu können. 
Mit den genannten Maßnahmen haben 
wir einen wirklichen Fortschritt für die 
contergangeschädigten Menschen 
erreicht. Die am schwersten Geschädig-
ten erhalten aus Bundes- und 
Stiftungsmitteln ab 2009 jährlich 
Aufwendungen in Höhe von ca. 16.000 
Euro – steuerfrei und zusätzlich zu ihren 
sonstigen Einkünften -, die sie für 
Maßnahmen verwenden können, die die 
Sozialversicherungen nicht übernehmen. 
Wir haben Verständnis dafür, dass 
Betroffene, die noch weitergehende 
Forderungen haben, ihren Protest 
äußern. Der Bund wird aber keine 
weiteren finanziellen Leistungen mehr 
übernehmen – nicht zuletzt aus Gründen 
der Gleichbehandlung gegenüber 
Menschen mit ähnlichen Behinderungen, 
die nicht durch die Einnahme von 
Thalidomid verursacht wurden, aber 
unter denselben Spätfolgen leiden. 
Daran wird auch die Ankündigung oder 
gar Durchführung eines weiteren 
Hungerstreiks, den wir grundsätzlich für 
kein adäquates Mittel halten, nichts 
ändern können. Wir sind zuversichtlich, 
dass die contergangeschädigten Men-
schen die erreichten und vereinbarten 
Verbesserungen anerkennen und aus 
Solidarität mit anderen behinderten 
Menschen unsere Haltung akzeptieren 
und respektieren. 
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anbei die Informationen zur (�,�	��	���
����"��� ���
��	�
	 : 

 

§ 10 Abs. 2 b) der ab 1. Januar 2009 geltenden Satzung lautet wie folgt: 

 

"Abfindungssumme ist der Betrag, der bei einer jährlichen Verzinsung in 

Höhe der von der Deutschen Bundesbank für den letzten Börsentag des 

jeweils vorangegangenen September veröffentlichten Rendite 

börsennotierter Bundeswertpapiere (Zeitreihe WT 0115) die monatliche 

Rente für den gesamten Abfindungszeitraum sicherstellen würde. Dieser 

Zinssatz gilt vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des 

Folgejahres und findet auf alle Anträge auf Kapitalisierung Anwendung, die 

in diesem Zeitraum eingehen. Die Stiftung gibt den jeweils gültigen Zinssatz 

auf ihrer Internetseite oder in einer von ihr bestimmten sonstige Weise 

öffentlich bekannt. Eine Änderung der Verzinsung nach Satz 1 führt nicht zu 

einer nachträglichen Anpassung bereits bestandskräftiger Bescheide über 

die Kapitalisierung." 

 

Nach hiesiger Kenntnis entspricht der Zinssatz von 4,01 % der 

Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere am 30.9.2008. Dieser 

Zinssatz gilt gemäß § 10 Abs. 2 b) der neu gefassten Satzung dann bis zum 

30.09.2009. 

 

Für ev. Rückfragen steht euch die Conterganstiftung für behinderte 

Menschen, Ludwig-Erhard-Platz 1-3, 53179 Bonn, Tel. 0228 831-7604, E-

Mail: wolfgang.daniel@kfw.de zur Verfügung. 

 

Margit Hudelmaier, 18.11.2008 
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Von Birgit Sommer 

 

Contergan-Opfer machen mobil. Nicht nur der Bundesv erband Contergan-Geschä-
digter e. V. bekräftigte bei seiner außerordentlich en Mitgliederversammlung am 
Samstag im Heidelberger Marriott-Hotel seinen Forde rungskatalog an die Politik 
und den Contergan-Hersteller Grünenthal. Lautstark Einlass forderte dort eine 
etwa 15-köpfige Gruppe aus Anhängern der "Internati onalen Contergan 
Thalidomid Allianz" (ICTA).  

 

Erst nach einer Diskussion mit der 
Polizei, die vom Hotel-Manager gerufen 
worden war, zog diese Gruppe ab. Der 
Bundesverband hatte den Nichtorgani-
sierten eine Mitsprache bei seiner 
Versammlung verweigert.  

Was die Aktivisten wollen, ist bekannt: 
Sie verlangen eine Entschädigung von 
etwa einer Million Euro für jeden 
Contergan-Geschädigten und eine 
Versechsfachung der monatlichen 
Rente, die bis zum Juli bei 545 Euro lag 
– seitdem allerdings auf 1090 Euro 
verdoppelt wurde. Den international 
eingebundenen Aktivisten schwebt eine 
Entschädigung vor, wie sie etwa in 
England vom Nachfolger des Grünen-
thal-Lizenznehmers bezahlt wird.  

Margit Hudelmaier, die Vorsitzende des 
Bundesverbandes, hält solche 
Forderungen für unrealistisch: "Wir 
wollen bei den Entscheidungsträgern 
glaubwürdig sein", ist ihr Credo. Ihr 
Verband hat sich auf 100000 Euro und 
eine Verdreifachung der Rente 
festgelegt. Von der Aufstellung von 
Maximalforderungen, die dann 
herunterverhandelt werden, hält sie 
wenig. Auch so ist es noch eine lange 
Liste von Forderungen, mit deren 
Erfüllung die Contergan-Opfer in 
Deutschland Lebenserleichterungen und 
Altersversorgung endlich geregelt haben 
wollen.  

 

51 Jahre nachdem das Medikament 
Contergan auf den Markt gekommen 
war, das werdenden Müttern ruhigen 
Schlaf versprach, bei den ungeborenen 
Kindern aber Missbildungen verursachte, 
und ein Jahr, nachdem der Fernsehfilm 
"Nur eine Tablette" die Öffentlichkeit 
wieder aufgerüttelt hatte, ist es für die 
Frauen und Männer zwischen 45 und 50 
Jahren Zeit, noch einmal aufzubegehren.  

Viele stehen im Beruf und haben sich 
trotz ihrer Missbildungen im Bereich der 
Arme und Beine in mühevoller, 
konsequenter Arbeit eine Selbständigkeit 
anerzogen, die jetzt gefährdet ist. 
Atypische Bewegungen und Überdeh-
nungen von Gelenken und Sehnen 
haben zu vorzeitigen Abnutzungen und 
chronischen Schmerzen geführt. "Im 
Vergleich mit anderen 50-Jährigen sind 
unsere Knochen 20 Jahre älter", sagt 
Maria Woll aus Ludwigshafen, die Zweite 
Vorsitzende des Bundesverbandes, in 
dem geschätzte 80 Prozent der 2450 
deutschen Contergan-Geschädigten 
organisiert sind.  

Geschafft haben sie erst jetzt nach 
jahrelangem Kampf, dass sie – auch 
wenn sie nicht außerordentlich 
gehbehindert sind – Behindertenpark-
plätze benutzen dürfen. Das Gesetz 
dazu soll im nächsten Jahr kommen.  
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Bisher hatte niemand ernsthaft erwogen, 
dass man ohne Arme weder Taschen 
noch Schirm tragen kann und dass man 
Probleme beim Öffnen der Autotür hat. 
Geschafft haben sie auch, dass ihre 
monatliche Entschädigungszahlung nicht 
auf Sozialleistungen angerechnet wird.   

Ein ganzer Katalog bleibt aber noch. 
Dazu gehören zum Beispiel die 
Forderungen nach Kostenübernahme für 
die behindertengerechte Gestaltung von 
Küche und Sanitärbereich in der privaten 
Wohnung, nach medizinischen 
Leistungen im erforderlichen Umfang 
ohne Budgetierung, nach Finanzierung 
einer Haushaltshilfe oder nach dem 
Ausschluss von Unterhaltspflichten 
durch Ehegatten und Kinder im Falle der 
Pflegebedürftigkeit. Dazu gehört aber 
auch die Dynamisierung der Entschädi-
gungsleistung und eine wesentliche 
Verkürzung der auf 35 Jahre angelegten 
Zeit, in der die 100 Millionen Euro, die 
vom Staat und der Firma Grünenthal zur 
Verfügung stehen, auf die Contergan-
Opfer verteilt werden. "Jetzt können wir 
das Geld noch sinnvoll einsetzen und 
Weichen für den Lebensabend stellen", 
sagt Maria Woll.  

Von der Firma Grünenthal hatten sich 
die Contergan-Opfer in den letzten 
Monaten erstmals ernst genommen 
gefühlt, als der geschäftsführende 
Gesellschafter Sebastian Wirtz der 
Stiftung einen Betrag von 50 Millionen 
Euro zur Verfügung stellte. Dass Wirtz 

vor wenigen Tagen als Geschäftsführer 
ausstieg, wird vom Bundesverband nun 
mit Sorge betrachtet.  

Hintergrund - Contergan  

Im Oktober 1957 kam das Schlafmittel 
Contergan in den Handel, 30 Tabletten 
zu 3,90 Mark versprachen auch 
werdenden Müttern eine ruhige Nacht. In 
der Folge wurden in Deutschland rund 
5000 missgebildete Kinder geboren. Erst 
1961 wurde Contergan auf Druck der 
Öffentlichkeit vom Markt genommen. 
1963 gründeten Eltern den Bundesver-
band Contergangeschädigter e.V. Nach 
einem dreijährigen Prozess um 
Entschädigungen schlossen die Eltern 
einen Vergleich mit der Firma Grünen-
thal. Auch der Staat verpflichtete sich zu 
Zahlungen, 1972 wurde die Stiftung 
"Hilfswerk für behinderte Kinder" 
gegründet, die an die Betroffenen eine 
monatliche Rente – je nach Grad der 
Schädigung – ausbezahlt.  

In Heidelberg besuchten 15 bis 20 
contergangeschädigte Kinder eine 
Heimsonderschule für körperbehinderte 
Kinder in der Bergstraße. Später zog 
diese nach Neckargemünd, wo auch 
Reha und Krankenhaus angesiedelt 
waren und eine Berufsausbildung mög-
lich war (heute SRH-Fachkrankenhaus). 
Contergan-Geschädigte im Raum Hei-
delberg sind in der Ortsgruppe 
Rastatt/Baden-Baden unter dem Vorsitz 
von Martin Dreßler (Aglasterhausen) 
organisiert. Sie hat 43 Mitglieder.  

Info: www.contergan.de  

Rhein-Neckar-Zeitung-Online, 24.11.2008 
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Gemäß den 
 
„Einheitliche Grundsätze zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen (Beitragsverfahrensgrundsätze 
Selbstzahler) vom 27. Oktober 2008“ (geregelt durch den GKV-Spitzenverband) 
 
und dem hierzu aufgelegten 
 
Katalog von Einnahmen und deren beitragsrechtliche Bewertung nach § 240 SGB V 
 
beziehen die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) auch die Leistungen der 
Conterganstiftung in die Berechnung des Versicherungsbeitrages ein. Die GKV betrachtet diese 
Leistungen als beitragspflichtige Einnahmen. In dem oben erwähnten Katalog wird als 
Rechtsgrundlage das Gesetz über die Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk für behinderte Kinder“ 
(StHG) aufgeführt. 
 
Beurteilung 
 
Bei der Klassifizierung der „Conterganrente“ als beitragspflichtige Einnahme unterstellt der GKV-
Spitzenverband, dass die „Conterganrenten“ zur Sicherung des Lebensunterhaltes gezahlt 
werden und somit der Sozialversicherung unterliegen. Reduziert man die Bedeutung der 
Stiftungsleistungen auf den Begriff „Rente“ und setzt sich mit dem Stiftungswillen nicht 
auseinander, so unterliegt man dem Irrtum einer unterhaltssichernden Leistung. 
 
Leistungen der Conterganstiftung haben aber entschädigungsrechtlichen Charakter! 
 
Im Gesetz über die Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk für behinderte Kinder“ (StHG) vom 17. 
Dezember 1971 (BGBl. I S. 2018, 1972 I S. 2045) i. d. F. des neunten Änderungsgesetzes vom 
21. Juni 2002 heißt es in § 21 Abs. 2: „Bei der Ermittlung von Einkommen und Vermögen 
nach anderen Gesetzen , insbesondere dem Bundessozialhilfegesetz vom 30. Juni 1961 (BGBl. 
I S. 815, 1875), dem Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582) und dem 
Gesetz für Jugendwohlfahrt in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1961 (BGBl. I 
S. 1205, 1875) in ihrer jeweils geltenden Fassung, bleiben Leistungen nach diesem Gesetz 
außer Betracht .“ 
 
§ 18 Abs. 1 des Conterganstiftungsgesetzes (ContStifG) vom 13.10.2005 hat den Sinn der 
Anrechnungsfreiheit von Stiftungsleistungen bei der Ermittlung von Einkommen und Vermögen 
nach anderen Gesetzen übernommen und die nicht abschließende Aufzählung mit dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch, dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch und dem Bürgerlichen Gesetzbuch modifiziert. 
 
Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch ist explizit nicht aufgeführt. 
 
Empfehlung 
 
Für § 18 Abs. 1 ConStifG wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 
 
„Bei der Ermittlung von Einkommen und Vermögen nach anderen Gesetzen, insbesondere nach 
dem Zweiten, Dritten, Fünften  und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch bleiben Leistungen nach diesem Gesetz außer Betracht.“�

���������	
�����
�
����	������

 
Die Ergänzung des § 18 Abs. 1 um das Fünfte Buch Sozi algesetzbuch (SGB V) ist 

in das nunmehr beschlossene Conterganstiftungsgeset z übernommen worden 
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100 Millionen Euro für Contergan-Opfer 
 

Familie/Gesetzentwurf 

 

Berlin: (hib/CHE) Die Koalitionsfraktionen wollen die Entschädigung 

contergangeschädigter Menschen auf eine zukunftsfähige Basis stellen und haben zu 

diesem Zweck eine Änderung des Conterganstiftungsgesetzes vorgelegt. Das Gesetz 

sieht vor, dass die Grünenthal GmbH 50 Millionen Euro in die Conterganstiftung einbringt 

und zusätzlich weitere Mittel in gleicher Höhe aus dem Kapitalstock der Stiftung an die 

Betroffenen ausgezahlt werden. Insgesamt also 100 Millionen Euro sollen künftig, 

zusätzlich zu den jetzigen Leistungen, als jährliche Sonderzahlungen ausgeschüttet 

werden. Aus den Erträgen des restlichen Stiftungsvermögens sollen nur noch Projekte 

gefördert werden, die ausschließlich contergangeschädigten Menschen zugute kommen. 

Dafür ist eine Änderung des Stiftungszwecks nötig, denn bisher bezog sich die 

Projektförderung generell auf behinderte Menschen.  

Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, die Strukturen der Conterganstiftung zu straffen, 

weshalb künftig der Bund die finanziellen Mittel für alle Verwaltungskosten der Stiftung 

aufbringen soll. Ferner ist geplant, den Stiftungsrat aufgrund der Änderung des 

Stiftungszwecks auf maximal sieben Mitglieder zu verkleinern.  

Neu ist auch, dass die bisher von der Ausschlussfrist betroffenen contergangeschädigten 

Menschen künftig Leistungen nach dem Conterganstiftungsgesetz geltend machen 

können. Bis Ende 2010 haben die Betroffenen Zeit, ihre Ansprüche bei der Stiftung 

anzumelden. Ferner soll auf ausdrücklichen Wunsch der leistungsberechtigten Personen 

eine automatisierte Anpassung der monatlichen Leistungen an die gesetzlichen Renten 

erfolgen. 

hib-Meldung 090/2009 Datum: 25.03.2009  
 
 
Herausgeber 

Deutscher Bundestag, PuK 2 – Parlamentskorrespondenz 

Verantwortlich: Saskia Leuenberger 

Redaktionsmitglieder: Dr. Bernard Bode, Götz Hausding, Claudia Heine,Sandra Ketterer, Michael Klein, Hans-Jürgen Leersch, 

Johanna Metz, Annette Sach, Helmut Stoltenberg, Alexander Weinlein  
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Bundesverband 
Contergangeschädigter e. V. 

 
- Hilfswerk vorgeburtlich Geschädigter - 

 
 
 

Allmendingen, den 26. März 2009 
 

Pressemitteilung 
 

Dem Bundesverband Contergangeschädigter e.V. (BV) ist ein großer Wurf gelungen: Mit 
Inkrafttreten des geänderten Conterganstiftungsgesetzes voraussichtlich zum 1. Juli 
2009 soll die Ausschlussfrist für einen begrenzten Zeitraum ausgesetzt werden. Die 
Verbandsspitze der bundesweiten Interessenvertretung der Conterganopfer setzt sich 
schon seit Jahren dafür ein, dass Menschen, die einen anerkannten Conterganschaden 
haben, zumindest ab Antragstellung auch Leistungen aus der Conterganstiftung 
erhalten. Nach den Vorstellungen der Politik soll das Zeitfenster vom 1. Juli 2009 bis 
zum 31. Dezember 2010 geöffnet sein. Der BV und seine Mitgliedsverbände nehmen 
diesbezügliche Anfragen gerne entgegen (www.contergan.de).  

Zumindest einen Teilerfolg kann der BV auch beim Zeitraum für die jährlichen 
Sonderzahlungen aus dem verschmolzenen Kapital der 50 Mio. Euro „Spende“ der Fa. 
Grünenthal und dem Restkapital aus Teil 3 des Stiftungsgesetzes vermelden. 
Gegenwärtig würden die rund 2.800 Leistungsberechtigten auf Grundlage der 
Kapitalentschädigungstabelle über 25 Jahre lang einen Jahresbetrag von 
durchschnittlich 2.500 Euro erhalten. 

Beim Kapitalisierungszeitraum hält die Politik an den von bisher 15 Jahren auf dann 10 
Jahren mit dem Argument fest, es stünde seit Juli 2008 eine doppelte monatliche Rente 
und somit ein höheres Kapitalisierungsvolumen zur Verfügung. 

Überzeugen konnte der BV dagegen beim Thema „Verwaltungs- und Personalkosten“ für 
die Conterganstiftung. Sollte dieser hohe Finanzposten bisher noch aus dem Kapital der 
Sonderzahlungen bestritten werden und diese damit reduzieren, trägt nunmehr der Bund 
diese Kosten komplett. 

Die Bundestagsfraktionen stimmen auch der Forderung des BV zu, das 
Mitbestimmungsrecht Contergangeschädigter im Stiftungsrat und Stiftungsvorstand zu 
stärken. So sollen künftig zwei Betroffene im Stiftungsrat vertreten sein. Diese Organe 
der Conterganstiftung werden dann auch die Arbeit der Medizinischen Kommission 
genauer unter die Lupe nehmen, die jährlich einen Sachstandsbericht abzugeben hat. 

Zur weiteren Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen setzt der 
Bundesverband Contergangeschädigter e.V. den konstruktiven Dialog mit den 
politischen Entscheidungsträgern und der Grünenthal GmbH fort. 

 

Margit Hudelmaier 
1. Vorsitzende 
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7. Mai 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antje Blumenthal mit Gästen der Anhörung: (v.l.) 
Hedi Menge, Sibylle Richter, Jörg Kreuzinger, 
Margit Hudelmaier und Assistenzhund Shacky. 

 
Anhörung zum Conterganstiftungsgesetz 
 

In dieser Woche fand eine Anhörung zum Conterganstiftungsgesetz mit 
Experten aus ganz Deutschland statt. Mit dem neuen Gesetz sollen 
contergangeschädigte Menschen in ihrem Alltag entlastet und unterstützt 
werden. Deshalb sind wir sehr darum bemüht, auch die Anliegen der 
Betroffenen in das Gesetz mit einfließen zu lassen. Die Experten, die in 
der vergangenen Woche juristische und medizinische Details erörterten, 
sind uns eine große Hilfe bei der Umsetzung unserer Ziele. Wir wollen den 
Betroffenen, die aufgrund des Ablaufs der Antragsfrist ab 1983 keine 
Anträge bei der Conterganstiftung mehr stellen konnten, jetzt die 
Möglichkeit geben, ihre Anträge gegebenenfalls erneut zu stellen. Damit 

haben auch diese Betroffenen eine Möglichkeit, Leistungen nach dem Conterganstiftungsgesetz 
geltend zu machen, die bisher keine Unterstützung erhielten. 
Zudem sollen ab diesem Jahr alle contergangeschädigten Menschen eine jährliche 
Sonderzahlung je nach Schweregrad ihrer Behinderung erhalten. Die von der Firma Grünenthal 
zugesagten 50 Millionen Euro sowie 50 Millionen Euro aus dem  Stiftungsvermögen der 
Conterganstiftung werden den Betroffenen über einen Zeitraum von 25 Jahren ausgezahlt. 
Zudem werden zukünftig die monatlichen Leistungen dynamisiert und damit an die Steigerung 
der gesetzlichen Renten angepasst. 
Mit dem neuen Gesetz finden auch Veränderungen in der Struktur der Conterganstiftung statt, 
der Stiftungsrat wird auf sieben Mitglieder verkleinert, von denen zwei aus dem Kreis der 
Betroffenen stammen und durch diese gewählt werden. Dadurch wird der Rat effizienter und 
repräsentativer. Ich freue mich sehr, dass jetzt alle contergangeschädigten Menschen endlich 
ihre Ansprüche geltend machen und damit ihren Alltag erträglicher gestalten können. 

Antje Blumenthal, MdB 
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Berlin (ddp). Contergan-Geschädigte können ab dem l aufenden Jahr mit 

zusätzlichen Bezügen rechnen. Gestaffelt über die komm enden 25 Jahre sollen 

insgesamt 100 Millionen Euro in jährlichen Sonderzah lungen an die Betroffenen 

fließen. Der Bundestag beschloss dazu am Donnerstag  einen Entwurf zur 

Änderung des Conterganstiftungsgesetzes. 

 
Die Hälfte der 100 Millionen Euro kommt 

aus der Conterganstiftung des Bundes, 

die andere Hälfte vom Arzneimittel-

hersteller Grünenthal, der das Medika-

ment vor rund 50 Jahren auf den Markt 

gebracht hatte. Das Geld erhalten die 

Contergan-Geschädigten zusätzlich zu 

ihren Opferrenten. Die Gesetzesän-

derung soll zum 1. Juli in Kraft treten, die 

ersten Sonderzahlungen soll es bis zum 

Jahresende geben. Die Höhe der 

Bezüge hängt davon ab, wie schwer ein 

Betroffener geschädigt ist. Der jährliche 

Maximalbetrag pro Person liegt bei rund 

4200 Euro. 

 

Der Contergan-Skandal war einer der 

größten Arzneimittelskandale in der 

Geschichte der Bundesrepublik. Das 

Beruhigungsmittel kam im Oktober 1957 

auf den Markt und verursachte 

Missbildungen bei Neugeborenen. Das 

zunächst rezeptfreie Medikament wurde 

gezielt Schwangeren empfohlen, da es 

als ungefährlich galt. Der Wirkstoff 

Thalidomid führte jedoch zu schweren 

Missbildungen wie dem Fehlen von 

Gliedmaßen und Organen. 

 

Im November 1961 wurde das 

Schlafmittel nach öffentlichem Druck 

vom Markt genommen. Nach 

Informationen des Bundesverbands 

Contergan-Geschädigter kamen als 

Folge der Medikamenteneinnahme 

insgesamt etwa 5000 schwer 

missgebildete Kinder auf die Welt. In 

Deutschland leben heute noch rund 

2800 Contergan-Geschädigte. 

�����
�����  
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14.05.09: Zur Verabschiedung des Conterganstiftungs gesetzes durch den 
Deutschen Bundestag erklärt Markus Kurth, sozial- un d behindertenpolitischer 
Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grün en:  

 

Anstatt die 50 Millionen Euro von 

Grünenthal direkt an die Betroffenen 

auszuzahlen, wird das Geld über 25 

Jahre gestreckt und jährlich 

weitergereicht. Das entspricht nicht den 

Bedürfnissen der Contergangeschädig-

ten, die auf Grund ihrer Spät- und 

Folgeschäden größere Investitionen z.B. 

für den Umbau ihrer Wohnungen 

benötigen.  

Die Wunsch- und Wahlrechte der 

Betroffenen werden nicht berücksichtigt. 

Darüber können auch die Verbesserun-

gen am Gesetz im Laufe des parlamen-

tarischen Verfahrens nicht hinwegtäu-

schen. 

Contergangeschädigte, die auf Grund 

einer Ausschlussregelung bislang keine 

Leistungen erhalten haben, können 

diese zwar jetzt beantragen, erhalten sie 

allerdings nicht rückwirkend. Es ist nicht 

nachvollziehbar, dass diese Menschen 

nicht wenigstens ab dem Zeitpunkt einer 

früheren Antragstellung entschädigt 

werden. Auch hier zeigt die Koalition 

kein Einsehen.  

Mit nur zwei Betroffenen im Stiftungsrat 

haben die Contergangeschädigten keine 

Mehrheit. Die Koalition verhindert, dass 

die Expertinnen und Experten selbst 

entscheiden, was für sie am besten ist. 

Mit drei Vertreterinnen und Vertretern 

aus der Politik und zwei aus der 

Wissenschaft wird es für die Betroffenen 

schwer bis unmöglich, bei strittigen 

Fragen entsprechende Mehrheiten zu 

gewinnen.  

Bündnis 90/Die Grünen sind enttäuscht, 

dass sich die Koalition in diesen 

zentralen Punkten uneinsichtig zeigt und 

stimmen dem Gesetz daher nicht zu. 

Neben den Rahmenbedingungen für die 

Arbeit der Conterganstiftung werden wir 

auch weiterhin dafür eintreten, die 

monatliche Entschädigungszahlung den 

tatsächlichen Bedürfnissen der 

Contergangeschädigten anzupassen. 

André Bornstein 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Markus Kurth MdB 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Dorotheenstr. 101 
10117 Berlin 

Tel. 030-227-719-68 
Fax 030-227-76966 

www.markus-kurth.de 
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BERLIN - Der Bundestag hat die Hilfen 
für Contergan-Opfer aufgestockt. Mit 
dem mit großer Mehrheit 
verabschiedeten Gesetz erhalten die 
rund 2800 Betroffenen über einen 
Zeitraum von 25 Jahren eine jährliche 
Zusatzrente von bis zu 4000 Euro - 
gestaffelt nach der Schwere ihrer 
Behinderung. Unabhängig davon werden 
die monatlichen Entschädigungsrenten 
gezahlt. Diese waren 2008 bis zu einem 
Höchstsatz von 1090 Euro verdoppelt 
worden.  

Das Aachener Pharmaunternehmen 
Grünenthal, das Contergan 1957 auf den 
Markt gebracht hatte, stellte daraufhin 
zusätzlich 50 Millionen Euro für die 
Betroffenen zur Verfügung. Die gleiche 
Summe wird noch einmal aus 
Bundesmitteln bereitgestellt. 

Das Gesetz sieht auch vor, dass die 
monatlichen Leistungen von bis zu 1090 
Euro analog zur gesetzlichen Rente 
regelmäßig erhöht werden. 

Betroffene, die wegen verpasster 
Antragsfristen bislang überhaupt kein 
Geld beziehen, erhalten nun erneut die 
Möglichkeit, Finanzhilfen zu beantragen. 
Ursprünglich sollte die erneute 

Antragsfrist nur bis Ende des 
kommenden Jahres laufen, aber auf 
Anregung der Opposition wurde im 
Gesetz komplett auf Befristung 
verzichtet. 

Zusätzlich werden sieben Millionen Euro 
für Forschungen bereitgestellt, die den 
Contergan-Opfern helfen sollen. Der 
Bergisch Gladbacher Stephan Nuding, 
selbst Contergan-Opfer, der mit 
Betroffenen bereits ein 
Forschungszentrum gründete, das unter 
anderem die Geschichte des Contergan-
Skandals aufarbeiten und Lücken in der 
Sozialgesetzgebung aufdecken soll, 
forderte, der Bund möge sein Zentrum 
fördern. Forschen müssten Experten, die 
selbst Betroffene seien. „Wenn dafür 
unser Geld verwendet wird, sollte die 
Forschung auch in die Hände der Opfer 
gelegt werden“, sagt Nuding.  

Er wird das „International Contergan and 
Thalidomide Research and Development 
Center“ (ICTC) von seinem Büro in 
Bergisch Gladbach aus leiten, eine 
Dependance wird es in Ungarn geben. 
Im Juni wollen die Mitglieder ihre Arbeit 
aufnehmen. 

(amb / dpa)  
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Grünenthal begrüßt jährliche 
Einmalzahlungen an Contergan-Betroffene: 
50 Millionen Euro werden bis 15. Juli 2009 

auf das Stiftungskonto eingezahlt 
 

Aachen (ots) - Der Deutsche 
Bundestag hat in seiner Sitzung 
am 14. Mai 2009 das 2. Gesetz zur 
Änderung des Conterganstiftungs-
gesetzes beschlossen. Mit der 
Gesetzesänderung wurde die 
rechtliche Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass die freiwillig von 
der Grünenthal GmbH zur 
Verfügung gestellten 50 Millionen 
Euro für die Verbesserung der 
finanziellen Versorgung der 
Contergan-Betroffenen in die 
Stiftung einfließen können. Der 
Betrag wird von der Grünenthal 
GmbH bis zum 15. Juli 2009 auf 
das Stiftungskonto eingezahlt. 

Grünenthal begrüßt das geänderte 
Conterganstiftungsgesetz. Es ist 
auch Ausdruck des stetigen 
Dialogs zwischen allen Beteiligten 
mit dem Blick auf das realistisch 
Machbare. Das Unternehmen sieht 
wesentliche Forderungen der Con-

tergan-Betroffenen, vertreten durch 
den Bundesverband Contergange-
schädigter e. V., umgesetzt. 

Durch die gemeinsamen Anstreng-
ungen des Bundes und der 
Grünenthal GmbH stehen den 
Betroffenen ab sofort 100 Millionen 
Euro zur Verfügung. Diese Mittel 
und die Zinserträge sollen durch 
regelmäßige Sonderzahlungen an 
die Betroffenen ausgezahlt 
werden. Das Geld wird zusätzlich 
zu den Rentenzahlungen zur 
Verfügung gestellt, die bereits 
Mitte des vergangenen Jahres 
verdoppelt wurden. Da sowohl die 
Rentenleistungen als auch die 
Sonderzahlungen nicht auf weitere 
mögliche Sozialleistungen 
angerechnet werden, hat sich die 
finanzielle Versorgungssituation 
der in Deutschland lebenden 
Contergan-Betroffenen eindeutig 
verbessert.

 

Pressekontakt: 
Kontakt: Dr. Annette Fusenig 

Tel.: +49 241 569-3345, Fax: +49 241 569-3539,  
annette.fusenig@grunenthal.com 

Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Deutschland, www.grunenthal.de 
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Anlässlich der ersten Lesung des Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des 

Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus (Assistenzpflegebedarfsgesetz – APBG –) 

erklären die Gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Annette Widmann-Mauz MdB und der Beauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für 

die Belange der Menschen mit Behinderungen, Hubert Hüppe MdB: 

 

Pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen, die auf persönliche Assistenz 

angewiesen sind, können künftig ihre Assistenz mit ins Krankenhaus nehmen. Bisher 

ruht die Finanzierung der Assistenzleistungen bei stationären Aufenthalten und 

Betroffene können im Krankenhaus nicht auf die benötigte Hilfe zurückgreifen. Die 

stationäre Versorgung umfasst zwar sämtliche notwendige behandlungspflegerische 

Maßnahmen. Allerdings kann die besondere pflegerische Versorgung und Unterstützung 

von Menschen mit Behinderungen nicht umfassend gewährleistet werden. 

 

Zur Sicherung des Assistenzbedarfs pflegebedürftiger Menschen mit Behinderungen, 

soll in Zukunft das Pflegegeld und die Hilfe zur Pflege für die gesamte Dauer von 

stationären Krankenhausaufenthalten sowie auf die gesamte Dauer von 

krankenhausersetzender häuslicher Krankenpflege und für die Dauer einer stationären 

Leistung zur medizinischen Rehabilitation geleistet werden.  

 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass mit dem Assistenzpflegegesetz auch 

Neuregelungen in der Ausbildung von Medizinern im Bereich der Palliativmedizin 

eingeführt werden sollen. Die Palliativmedizin soll zu einem Pflichtlehr- und Prüfungsfach 

für alle Studentinnen und Studenten der Medizin durch die Änderung der 

Approbationsordnung für Ärzte werden. Dies hat die Union gefordert, damit die 

Regelversorgung schwerkranker Menschen weiter verbessert wird, in dem alle 

Studentinnen und Studenten der Medizin die erforderlichen Kenntnisse in 

Palliativmedizin bereits in ihrer Ausbildung erwerben. 
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Beratung im ABS – 
Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Mens chen Stuttgart e.V. 

 
Das Zentrum Selbstbestimmt Leben e.V. (ZsL) wurde im Juni 2003 in Stuttgart gegründet. Die 
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung existiert seit den achtziger Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland und ist bereits mit mehreren Zentren in Städten wie München, Hamburg, Köln, 
Berlin u.a. vertreten. Das Beratungszentrum von und für Menschen mit Behinderung hat bereits 
im Februar 2003 seine Arbeit aufgenommen. 
Das Hauptanliegen des ZsL besteht darin, die Position von Menschen mit Behinderung zu stärken. 
Wir sind der Meinung, dass Menschen mit Behinderung selbst die besten Experten in eigener 
Sache sind und sie ihr Anliegen und ihre Forderungen am besten selbst vertreten können. In der 
Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit den Klienten Problemlösungen für ihre individuelle 
Situation. Ziel jeder Beratung ist es, dass die Klienten nicht nur ihr aktuelles Problem lösen, 
sondern auch „Handwerkszeug“ für die Zukunft mitnehmen. 
Das ZsL bietet Beratung von und für Menschen mit Behinderung unter anderem in folgenden 
Bereichen an: 

·  Organisation der persönlichen Assistenz (individuelle Hilfe- und Pflegeversorgung) 
·  Hilfsmittelversorgung 
·  Mobilität 
·  Recht und Finanzen 
·  Sozialhilfe 
·  Persönliches Budget und Arbeitgebermodell 
·  Unterstützung beim Auszug aus dem Elternhaus 
·  Hilfe und Begleitung im Umgang mit Ämtern und anderen Institutionen 
·  Umgang mit der eigenen Behinderung und mit der nichtbehinderten Umwelt 
·  Umgang mit Stress, Sexualität und Einsamkeit 
·  Umgang mit belastenden Lebensereignissen 

 
Selbstverständlich kann man sich mit jedem Problem und jeder Frage, die mit Behinderung zu hat, 
an unsere Beraterinnen wenden. Sollten wir einmal tatsächlich keine Antwort parat haben, 
machen wir uns schlau.  
Im ZsL Stuttgart arbeiten zwei hauptamtliche Sozialarbeiterinnen als Beraterinnen. Beide 
Beraterinnen sind selbst behindert und arbeiten nach den Grundsätzen des Peer Counseling. Peer 
Counseling bedeutet auf Deutsch „Betroffene beraten Betroffene“. Grundlage des Peer 
Counseling ist, dass nicht nur der zu Beratende, sondern auch die Beraterin selbst behindert ist. 
Die Beraterin kennt also viele Probleme, die mit einer Behinderung auftreten, nicht nur von der 
fachlichen Seite aus, sondern auch aus eigener Erfahrung. 
 
Um etwas anschaulicher zu schildern, bei welchen Problemen das ZsL berät, hier ein kleines 
Fallbeispiel: 
Herr B. (Anfang 20) sitzt seit ca.5 Jahren wegen eines Unfalls im Rollstuhl und ist auf Grund der 
Schwere seiner Einschränkung auf eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz angewiesen. Bisher wurde er 
von Eltern und Pflegedienst versorgt. Da er nun zu Hause ausziehen möchte, wendet er sich an 
ZsL Stuttgart, um sich über die Möglichkeiten des Arbeitgebermodells und des Persönlichen 
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Budgets beraten zu lassen. In der Beratung entschließt er sich, in Zukunft seine Assistenz mit dem 
Arbeitgebermodell zu organisieren. Er möchte ein kostenträgerübergreifendes Budget beantragen, 
um die Assistenzkosten zu sichern. In regelmäßigen Beratungssitzungen wird sein Antrag 
vorbereitet. Herr B. und die Beraterin erarbeiten gemeinsam einen Arbeitsplan für die zukünftigen 
Assistenten, eine Kostenkalkulation (Löhne, Lohnnebenkosten, Umlage etc.), Herr B. bereitet die 
Anmeldung eines „Betriebs im eigenen Haushalt“ vor, informiert sich über die notwendigen 
Versicherungen. In der Beratung entwickelt Herr B. eine Strategie zur Akquise von Assistenten. 
Am Ende des Beratungsprozesses prüfen Herr B. und die Beraterin gemeinsam, ob alle 
notwendigen Unterlagen zur Antragsstellung zusammengestellt sind und Herr B. reicht den 
Antrag beim Kostenträger ein. 
 
Das Beratungsangebot ist kostenlos und gilt für ganz Baden-Württemberg. 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns! 
 
Adresse: ABS – Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Stuttgart e.V. 
Reinsburgstr. 56, 70178 Stuttgart, Tel.: 0711 / 780 18 58 
Internet: http://aktive-behinderte.de 
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Unter der Federführung von Jörg Kreuzinger präsentierte sich der Landesverband 
Contergangeschädigter Baden-Württemberg e.V. wieder einmal auf der alle zwei Jahre 
stattfindenden Rehab im Messegelände Karlsruhe/Rheinstetten. Mitglieder der 
Ortsverbände Rastatt, Pforzheim und Karlsruhe standen vom 7. bis zum 9. Mai 
interessierten Besuchern ganztags Rede und Antwort. Die „Conterganschachteln“ waren 
erneut der Aufhänger, in Gespräche einzusteigen. Insgesamt war der Zulauf sehr gut, 
auf die zunächst etwas scheuen Neugierigen direkt zuzugehen, erwies sich erfolgreich. 
 
Das Angebot der Rehab zielt zwar nicht unbedingt auf Menschen mit kurzen oder gar 
keinen Armen ab, bringt jedoch bei näherem Hinsehen den einen oder anderen 
hilfreichen Tipp. Für einen Selbsthilfeverband ist die Präsenz auf solch einer Messe 
unbedingt wichtig, um im Gespräch zu bleiben, um auf seine Aktivitäten, Probleme und 
Intentionen aufmerksam zu machen und um wertvolle Kontakte zu knüpfen und zu 
vertiefen. 
 
So anstrengend ein oder mehrere Messetage sind, so entspannt und zwanglos war dann 
der Ausstellerabend mit reichhaltigem, exquisitem Büffet, ausgewählten Getränken und 
Live-Musik. 
 
Allen Helfer/innen und Standbetreuer/innen möchte ich an dieser Stelle herzlich danken 
(Matthias Schumacher, Heiko Jacobs, Gabi + Markus Link, Harald Mäder, Walter 
Edinger, Martin Dreßler, Stefanie Ritzmann, Lucia Wiedmann, Klemens Seith, Sabine 
Kurz, Christian von Lewinski, Bernd Layer). 
 
Ganz besonderen Dank geht an Matthias Schumacher für den Transport des gesamten 
Materials und für die Sicherstellung des Messeauf- und Messeabbaus. Ihm war es auch 
nicht zuviel, mit seinem Wohnmobil auf dem Messegelände zu übernachten und so den 
täglichen Auf- und Abbau der wertvollen Projektionsgeräte zu gewährleisten sowie die 
Standbetreuer/innen zu unterstützen. 
 

Jörg Kreuzinger 
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Auf der Mitgliederversammlung des LV Baden-Württemberg e.V. am 25. April in 

Sindelfingen drehte sich das Personalkarussel. Die Neuwahlen zum Vorstand und 

anderer Ämter ergaben folgende „Platzierungen“: 

 
Vorsitzende:   Margit Hudelmaier 

stellv. Vorsitzender:  Martin Dreßler 

Kassenführer:   Christian von Lewinski 

Schriftführerin:   Sabine Zembrodt 

Kassenprüferin:  Petra Schad 

Kassenprüfer:   Klemens Seith 
 
 
Jörg Kreuzinger hatte aus persönlichen Gründen nach 18 Jahren als stellv. LV-

Vorsitzender nicht mehr kandidiert. Margit Hudelmaier bedankte sich bei ihrem 

Kompagnon für seine stets zuverlässige, loyale und kompetente Unterstützung und 

freute sich, ihn an anderer Stelle wieder zum Einsatz kommen zu sehen. In seinen 

Abschiedsworten betonte Jörg Kreuzinger die harmonische und konstruktive 

Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes, aber auch zwischen den Ortsverbänden. Er 

wünschte sich, dass bei allen Aktivitäten das „Wir-Gefühl“ vorherrsche. 

 

Neben den rein formellen Tagesordnungspunkten erzählten die einzelnen Ortsverbände 

über ihre Tätigkeiten. Der noch im Amt gewesene Kassenführer, Martin Dreßler, 

bescheinigte der Versammlung eine solide finanzielle Basis des LV. Die Kassenprüfer 

bestätigten eine ordnungsgemäße, einwandfreie und durch Belege nachvollziehbare 

Buch- und Kassenführung. 

 

Mit überwältigender Mehrheit wurde der Landesvorstand für seine Arbeit entlastet. 
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Contergan-Netzwerk     73760 Ostfildern 
Vorsitzender: Christian Stürmer      Weiherhagstr. 6 

 
Email: 
recht@contergannetzwerk.de 
Internet 
www.contergannetzwerk.de 
www.contergan-netzwerk.de 

 
08.06.2009 

 
Pressemitteilung 
 
 
 
Die Contergangeschädigtenvereinigung „Contergannetzwerk“, welche bisher als loser 

Zusammenschluss für eine Verbesserung in der Situation Contergangeschädigter 

einsetzte, hat nunmehr den Schritt zu einem Verein vollzogen. 

Ziel des Vereins ist es unter anderem, sich politisch und rechtlich für eine bessere 

Versorgung der Contergangeschädigten einzusetzen. 

Zum einen wird eine Anpassung der Conterganrenten gefordert, damit hiermit die 

Conterganopfer ein selbstbestimmtes Leben führen können. Weiter wird sowohl rechtlich 

und moralisch vom Staat, als auch überdies moralisch von der Schädigungsfirma 

Grünenthal und ihrer Haupteigner, der Familie Wirtz, eine angemessene 

Kapitalentschädigung verlangt. Gleichzeitig will sich der Verein für eine angemessene 

Altersversorgung der Opfer verwenden. Jeder, der sich für die Ziele einsetzen möchte, 

ist eingeladen, mitzumachen! 

Der Verein, hat seinen Sitz in Ostfildern bei Stuttgart Zum Vorsitzenden wurde Herrn 

Christian Stürmer gewählt. 

Mehr Informationen unter: www.contergannetzwerk.de 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Contergan-Netzwerk 
Christian Stürmer 
- Vorstandsvorsitzender - 
------------------------------------------------------------- 
Contergannetzwerk www.contergannetzwerk.de www.contergan-netzwerk.de 
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Contergangeschädigte PKW-Fahrer/innen, die das Merk zeichen „aG“ 
nicht im Schwerbehindertenausweis haben, aber zum P ersonenkreis 
mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit ve rgleichbaren 
Funktionseinschränkungen zählen, erhalten auf Antra g den „blauen 
Parkausweis“. 
 

Am 8. April 2009 wurde die 45. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 

Vorschriften veröffentlicht. Damit wurde verkündet, dass in die Erläuterungen zu den 

Zeichen 286 und 314 in § 41 und § 42 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nunmehr 

auch schwerbehinderte Menschen mit beidseitiger Amelie o der Phokomelie oder 

vergleichbaren Funktionseinschränkungen  aufgenommen wurden. 

 

Wer also zu dem beschriebenen Personenkreis zählt und einen „blauen Parkausweis“ 

benötigt, kann diesen bei der für den Wohnsitz zuständigen Verkehrsbehörde 

(Stadtverwaltung oder Landratsamt) beantragen. 

 

Zur Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens ist es sicherlich hilfreich, ein ärztliches 

Attest vorzulegen, mit dem die vorhandene beidseitige Amelie oder Phokomelie oder 

vergleichbare Funktionseinschränkung bescheinigt wird. Die Tatsache des Vorliegens 

einer Conterganschädigung allein reicht nicht aus, um den begehrten Parkausweis zu 

erhalten. 

 

Vielleicht solltet ihr bei der Beantragung ein wenig Geduld und Verständnis für die 

Sachbearbeiter/innen aufbringen, die sich mit dieser neuen Rechtslage erst noch 

vertraut machen müssen. 

 

 
Jörg Kreuzinger 
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14. Wahlperiode        12.06.2009 
 
Antrag 
 
des Abg. Wilfried Klenk CDU, 
der Abg. Katrin Altpeter SPD 
der Abg. Bärbl Mielich u. a. GRÜNE 
des Abg. Dr. Ulrich Noll FDP/DVP  

 

Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung contergangeschädigter 
Menschen im Land 
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Wic h t i ge  Ad res se n  u n d  Ru f n u m mer n  
 
Conterganstiftung für 
behinderte Menschen 

Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 

Ludwig-Erhard-Platz 1 
53179 Bonn 

0228/831-7604 
0228/8317718 Fax 

Bundesverband 
Contergangeschädigter  

Paffrather Str. 134 
51069 Köln 

Schwimmbadweg 33 
89604 Allmendingen 

Tel.: 07391/4719 
Fax: 07391/758504 

Rechtsanwalt Michael Ashcroft 
Severinstr. 112 

52080 Aachen 0241/95888-0 
95888-20 (Fax) 

Landesverband 
Baden-Württemberg 
contergan-lv-bw@web.de 

Margit Hudelmaier 
 

Schwimmbadweg 33 
89604 Allmendingen 

Tel.: 07391/4719 
Fax: 07391/758504 

Notar Ralph-Christoph 
Knerr 

Stadtplatz 4 
93437 Furth im Wald 

09973/1326 
802055 (Fax) 

Ortsverbände in Baden-Württemberg 

Rastatt mit Autobörse 
info@contergan-baden.de  

Martin Dreßler 
Forstgarten 15 

74858 Michelbach Tel. + Fax.: 
06262/3206 

Sigmaringen 
walzerm@gmx.de  

Michael Walzer 
Josefstraße 18 

72488 Sigmaringen 07571/12212 

Stuttgart 
t.kleinau@t-online.de  

Dr. Tillmann Kleinau 
Paul-Lincke-Str. 4 

70195 Stuttgart 0711/6979170 
-/6979171 (Fax) 

Pforzheim 
klemensseith@web.de  

Klemens Seith 
Baldung-Grien-Str. 54 

75179 Pforzheim Tel. + Fax: 
07231/464447 

Südwürttemberg-Hoh. 
szembrodt@web.de  

Sabine Zembrodt 
Argenstraße 27 

88079 Kressbronn 07543/5378 

Karlsruhe 
kreuzinger@contergan-
karlsruhe.de 

Jörg Kreuzinger 
Bahnhofstraße 98 

76356 Weingarten 
0721/133-5770 (d) 

07244/1389 (p) 
07244/1399 (Fax) 

Orthopädische Contergan-Sprechstunde 
Priv.-Doz. 
Dr. med. Jürgen Graf 

Neumeyerstr. 48 90411 Nürnberg 0911/580-830 
Fax -8329 

 
 

A u t o b ö r se  
Ortsverband Rastatt, Martin Dreßler, Forstgarten 15, 74858 Michelbach 

Tel./Fax: 06262/3206 
info@contergan-baden.de | www.contergan-baden.de  
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